
Einzelunternehmer

Reform des Handelsbilanzrechts zum 
01.01.2010
Verpflichtend sind die Vorschriften erst-
malig für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2009 beginnen, anzuwenden. Da-
mit wurde die Anwendung im Vergleich 
zum Regierungsentwurf auf Grund des 
langwierigen Gesetzgebungsverfahrens 
um ein Jahr verschoben. Unternehmen 
können, insbesondere bei abweichen-
dem Geschäftsjahr, die Neuregelungen 
freiwillig vorzeitig, und zwar auf nach 
dem 31.12.2008 beginnende Geschäfts-
jahre, anwenden, jedoch nur insgesamt. 
Eine nur teilweise vorzeitige Anwendung 
ist ausgeschlossen.
	 Die begünstigenden Vorschriften, also 
die Befreiung von der Buchführungs- 
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eigenständige steuerliche Gewinnermittlung notwendig ist, auch im Hinblick auf 
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Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen 
haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

pflicht und die Heraufsetzung der Schwel- 
lenwerte, können schon für nach dem 
31.12.2007 beginnende Geschäftsjahre 
angewandt werden.
	 Aufwendungen und Erträge aus der 
erstmaligen Anwendung der neuen 
Vorschriften müssen erfolgswirksam in 
der Gewinn- und Verlustrechnung er-
fasst werden. Eine erfolgsneutrale Bi-
lanzierung ist nur möglich, soweit dies 
ausdrücklich angeordnet wird. Ergeben 
sich also aus der Anwendung der Über-
gangsvorschriften Aufwendungen und 
Erträge, die nicht unmittelbar mit den 
Gewinnrücklagen verrechnet bzw. in 
die Gewinnrücklagen eingestellt wer- 
den dürfen, sind diese in der Gewinn- 
und Verlustrechnung unter den Posten 
„Außerordentliche Aufwendungen“ bzw. 
„Außerordentliche Erträge“ anzugeben. 

Anhebung der Schwellenwerte 
für handelsrechtliche Bilanzierungs-
pflicht
Die bisher bestehende Verknüpfung 
zwischen der Kaufmannseigenschaft 
und der daran anknüpfenden Verpflich-
tung zur handelsrechtlichen Buch-
führungspflicht wird teilweise aufge-
geben. Einzelkaufleute können ihre 
Rechnungslegung auf eine Einnahmen-
Überschuss-Rechnung beschränken, 
wenn an den Abschlussstichtagen von 
zwei aufeinander folgenden Geschäfts-
jahren nicht mehr als 500.000 € Um-
satzerlöse und 50.000 € Jahresüber- 
schuss erzielt werden.
	 Die neuen Schwellenwerte gelten 
erstmals für Jahresabschlüsse für das 
nach dem 31. Dezember 2007 begin-
nende Geschäftsjahr. Für die Beurtei-
lung, ob am 31. Dezember 2008 die 
Schwellenwerte an zwei aufeinander 
folgenden Abschlussstichtagen über- 
oder unterschritten sind, sind zum 31. 
Dezember 2007 und zum 31. Dezem-
ber 2006 bereits die erhöhten Schwel-
lenwerte anzuwenden.

Aktivierung des entgeltlich erworbe- 
nen Geschäfts- oder Firmenwerts
Künftig wird der entgeltlich erworbe-
ne Geschäfts- oder Firmenwert durch 
Fiktion zum zeitlich begrenzt nutzba-
ren Vermögensgegenstand erhoben 
und damit aktivierungspflichtig. Er ist 
in Höhe des Unterschiedsbetrages 
anzusetzen, um den die für die Über- 
nahme eines Unternehmens bewirkte 
Gegenleistung den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände abzüglich der 
Schulden im Zeitpunkt der Übernah-
me übersteigt. Bisher dürfen Unter-
nehmen einen entgeltlich erworbenen 
Geschäfts- oder Firmenwert entweder 
ganz oder teilweise ansetzen oder so-
fort aufwandswirksam erfassen.
	 Soweit Unternehmen den Ge-
schäfts- oder Firmenwert über mehr 
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als fünf Jahre planmäßig abschreiben 
wollen, müssen sie im Anhang dar-
legen, aus welchen Gründen dieser 
länger als fünf Jahre genutzt werden 
kann. Ein Hinweis auf die steuerlichen 
Vorschriften genügt nicht, denn die 
handelsrechtliche Nutzungsdauer ist 
unabhängig vom Steuerrecht zu beur-
teilen.
	 Die Neuregelung gilt für Erwerbe 
in nach dem 31.12.2009 beginnenden 
Geschäftsjahren.

Gesetzliche Verankerung der wirt-
schaftlichen Zurechnung
Bisher gab es nur einzelne Bestimmun- 
gen, die die Anwendung des Prinzips 
der wirtschaftlichen Zurechnung auf 
Einzelfälle beschränkten. Das wird nun 
geändert. Es bleibt bei dem Grund-
satz, dass der handelsrechtliche Voll- 
ständigkeitsgrundsatz auf das rechtli- 
che Eigentum abstellt. Nur wenn ein 
Vermögensgegenstand wirtschaftlich ei- 
nem anderen als dem rechtlichen Ei- 
gentümer zuzurechnen ist, ist er bei dem 
anderen (wirtschaftlichen) Eigentümer 
zu bilanzieren. Die wirtschaftliche Zu- 
rechnung ist anhand der Verteilung 
der Chancen und Risiken zu beurteilen, 
die aus dem zu bilanzierenden Vermö-
gensgegenstand erwachsen. Es er- 
geben sich keine Veränderungen des 
bisherigen Rechtszustandes. Die von 
der Rechtsprechung erarbeiteten Beur-
teilungskriterien behalten ebenso ihre 
Bedeutung, wie beispielsweise die 
steuerlichen Leasingerlasse.

Verrechnung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden
Künftig können Vermögensgegenstän-
de, die ausschließlich der Erfüllung von 
Schulden aus Altersvorsorgeverpflich-
tungen oder vergleichbaren langfristi-
gen Verpflichtungen dienen, mit diesen 
Schulden verrechnet werden. Entspre-
chendes gilt für die aus den Vermö-
gensgegenständen und den Schulden 
erwachsenden Aufwendungen und 
Erträge aus der Abzinsung und dem zu 
verrechnenden Vermögen.
	 Die Vermögensgegenstände müs-
sen dem Zugriff aller Gläubiger entzo- 
gen sein. Folglich können nur unbe- 

lastete Vermögensgegenstände zur 
Verrechnung herangezogen werden. 
Die Vermögensgegenstände müssen 
zudem so isoliert werden, dass sie 
im Fall einer Insolvenz des Unterneh-
mens dem Zugriff aller übrigen Unter-
nehmensgläubiger, mit Ausnahme der 
Gläubiger der Altersvorsorgeverpflich-
tungen oder vergleichbaren langfristig 
fälligen Verpflichtungen, entzogen sind. 
Die Vermögensgegenstände dienen 
nur dann ausschließlich der Erfüllung 
von Schulden aus Altersvorsorgever- 
pflichtungen oder vergleichbaren lang-
fristigen Verpflichtungen, wenn sie je- 
derzeit zur Erfüllung dieser Schulden 
verwendet werden können. Das ist 
beispielsweise bei betriebsnotwendi-
gem Anlagevermögen nicht der Fall.
	 Übersteigt der beizulegende Wert 
der Vermögensgegenstände den Wert 
der Schulden, kann der übersteigen-
de Betrag unter einem gesonderten 
Posten „Aktiver Unterschiedsbetrag 
aus der Vermögensverrechnung“ akti-
viert werden. Da es sich nur um einen 
Verrechnungsposten handelt, der kein 
Vermögensgegenstand ist, besteht in-
soweit eine Ausschüttungssperre.
	 Unternehmen, die verrechnen, müs- 
sen die Anschaffungskosten und den 
beizulegenden Zeitwert der verrech-
neten Vermögensgegenstände sowie 
den Erfüllungsbetrag der verrechneten 
Schulden im Anhang angeben. Das 
Gleiche gilt für die Angabe der in der 
Gewinn- und Verlustrechnung verrech-
neten Aufwendungen und Erträge.

Abschaffung der umgekehrten 
Maßgeblichkeit
Die Anknüpfung des handelsrechtlichen 
Jahresabschlusses an den Grundsatz 
der umgekehrten Maßgeblichkeit wird 
aufgegeben. Die in diesem Zusam-
menhang stehenden handelsrechtli-
chen Vorschriften werden aufgehoben. 
Dabei handelt es sich um steuerliche 
Mehrabschreibungen oder steuerlich 
motivierte Abschreibungen sowie steu-
erfreie Rücklagen.
	 Steuerlich wird klargestellt, dass 
die Ausübung steuerlicher Wahlrechte, 
die von den handelsrechtlichen Bilan-
zierungsvorschriften abweichen, im han- 

delsrechtlichen Jahresabschluss nicht 
mehr nachzuvollziehen, aber in laufend 
zu führende Verzeichnisse aufzuneh-
men ist. Den Anforderungen wäre z. B. 
mit einer Ergänzung des Anlagenspie-
gels um die vorgenommenen steuer-
lichen Abschreibungen und das aus-
geübte steuerliche Wahlrecht Genüge 
getan.
	 Entsprechend fallen die bisher er-
forderlichen Anhangangaben weg.

Keine Instandhaltungsrückstellung 
mehr
Die Rückstellung für unterlassene Auf-
wendungen für Instandhaltung durfte 
gebildet werden, wenn beabsichtigt 
war, die Instandhaltung innerhalb des 
folgenden Geschäftsjahrs nachzuho-
len. Der Ausweis dieser Rückstellun-
gen führte zu einer für die Abschluss-
adressaten irreführenden Darstellung 
der Ertrags- und Vermögenslage im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss. 
Mit der Aufhebung wird das Informati-
onsniveau des handelsrechtlichen Jah-
resabschlusses verbessert.
	 Darüber hinaus resultiert aus der 
Aufhebung der Vorschrift eine Annä-
herung der handelsrechtlichen Rech-
nungslegung an die internationale 
Rechnungslegung, denn international 
ist die Bildung von Rückstellungen für 
Innenverpflichtungen grundsätzlich nicht 
zulässig.
	 In steuerlicher Hinsicht ergeben 
sich aus der Aufhebung keine Konse-
quenzen. Das bisher bestehende han-
delsrechtliche Passivierungswahlrecht 
führte zu einem steuerlichen Passivie-
rungsverbot. Die bisher gebildeten Auf-
wandsrückstellungen können beibehal-
ten oder unmittelbar zu Gunsten der 
Gewinnrücklagen aufgelöst werden. 
Letzteres gilt nicht für Beträge, die der 
Rückstellung erst im letzten vor dem 
01.01.2010 beginnenden Geschäftsjahr 
zugeführt wurden.

Aktivierung selbst geschaffener im-
materieller Vermögensgegenstände
Das Verbot der Aktivierung selbst ge-
schaffener immaterieller Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens 
wird aufgehoben und durch ein Aktivie-
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